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Gesucht: innovative Projekte zugunsten blinder, 

sehbehinderter und taubblinder Menschen 

Der SZBLIND schreibt die Eingabe von Projekten für den Preis 

"Canne blanche" aus. 
 

St. Gallen, 13. Februar 2023. Im September 2023 verleiht der Schweizerische 

Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND den Preis «Canne blanche» zum neunten 

Mal. Er zeichnet damit innovative, solidarische und zukunftsgerichtete Projekte aus, die 

blinden, sehbehinderten und taubblinden Menschen in der Schweiz zugutekommen. 

Wie schon 2020, wird eine Publikumsjury unter den Finalisten den Sieger küren. Der 

SZBLIND lädt dazu ein, infrage kommende Projekte bis 28. März 2023 einzureichen.  

 

Der "Prix de la Canne blanche", der vom Schweizerischen Zentralverein für das 

Blindenwesen SZBLIND als Dachorganisation des Sehbehindertenwesens verliehen wird, 

würdigt besondere und überragende Leistungen zur Inklusion von Menschen mit 

Blindheit, Sehbehinderung und Taubblindheit in der Schweiz. Die Preisverleihung rückt die 

Anliegen betroffener Menschen in die Öffentlichkeit.  

Ausgezeichnet werden Projekte aus Bereichen wie behindertengerechtes Bauen, 

Kommunikation, Information, Sozialpolitik, Kultur oder aussergewöhnliche ideelle 

Einsätze von Personen, Firmen und Organisationen zugunsten betroffener Menschen; 

Hilfsmittelentwicklungen im technischen und elektronischen Bereich; Forschungen und 

Veröffentlichungen im medizinischen, sozial- oder humanwissenschaftlichen Bereich. 

 

Eine nationale Fachjury wird aus den eingereichten Nominationen drei Finalisten 

auswählen. Der SZBLIND hat für die Präsentation der drei Projekte 20 Minuten gewinnen 

können. Aus diesen drei Projekten kürt dann das Publikum – die Leserschaft von 20 

Minuten – den Sieger. Die Preisverleihung findet am Nachmittag des 19. September 2023 

im Stadttheater Olten statt. 

 

Kennen Sie ein Projekt, das die Inklusion von Menschen mit Blindheit, Sehbehinderung und 

Taubblindheit fördert? Oder jemanden, der sich in besonderem Masse für die Anliegen 

blinder, sehbehinderter oder taubblinder Menschen einsetzt? Wir freuen uns auf möglichst 

viele Projekteingaben. Diese können sowohl von Organisationen, Einrichtungen wie auch 

von Privatpersonen erfolgen. Die Unterlagen zur Einreichung eines Projektvorschlags 

finden sich auf der Webseite des SZBLIND (www.szblind.ch/canne-blanche). 

 

Kontakt: Kathrin Schellenberg, Verantwortliche PR und Kommunikation Deutschschweiz 

SZBLIND, Tel. 071 228 68 62, schellenberg@szblind.ch  

 

Bild: Bronze-Statue "Canne blanche" 

Download: Reglement zur Projekteingabe unter: www.szblind.ch/canne-blanche   

http://www.szblind.ch/canne-blanche
http://www.szblind.ch/canne-blanche
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SZBLIND – An der Seite blinder und taubblinder Menschen   
Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND setzt sich jeden Tag dafür 

ein, dass Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung, Blindheit und Sehbehinderung 

in der Schweiz ihr Leben selbstbestimmt und in eigener Verantwortung führen können. Er 

ist die Dachorganisation im Schweizerischen Blinden-, Sehbehinderten- und 

Hörsehbehindertenwesen. Er berät und begleitet taubblinde und hörsehbehinderte 

Menschen sowie ihre Angehörigen und bildet Freiwillige zu Begleitpersonen aus. Er 

entwickelt und vertreibt spezielle Hilfsmittel, die Betroffenen den Alltag erleichtern.  

Der SZBLIND informiert die Öffentlichkeit über Wissenswertes aus dem Blinden- und 

Hörsehbehindertenwesen, initiiert und koordiniert Forschungsprojekte und stellt die Aus- 

und Weiterbildung von Fachleuten in der Schweiz sicher. Durch seine Arbeit an der Seite 

betroffener Menschen verbessert sich deren Lebensqualität. Sie sind dank individuell 

angepassten Unterstützungsleistungen in der Lage, ihr Leben so unabhängig wie möglich 

zu gestalten. Der SZBLIND ist ZEWO-zertifiziert. www.szblind.ch. 

http://www.szblind.ch/

